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Herr Prof. Schmidt                                                                                                                 Magdeburg, 01.062017
Institut für Mikro- und Sensorsysteme (IMOS) 
Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik (FEIT) 
Universitätsplatz 2
39106 Magdeburg

Aufforderung zur Unterlassung von Anwesenheitskontrollen 

Sehr geehrter Herr Prof. Schmidt,

uns wurde berichtet, dass Sie und ihre Mitarbeiter*innen in der Vorlesung sowie dem Tutorium „Microsystems
and Nanotechnologies for Medical Solutions“, die Anwesenheit aller Teilnehmer*innen kontrollieren. Ferner
wurde uns mitgeteilt, dass wohl ab dreimaligem Fehlen die Prüfungsteilnahme verweigert werden soll.

Die  Hochschulen  sollen  unserer  Perspektive  nach  keine  Lernfabriken  sondern  Horte  der
Persönlichkeitsentwicklung sein. Die Entwicklung des Selbst umfasst die Kompetenzen mit Freiheiten umgehen
zu können. Der Zwang zur Anwesenheit,  den Sie hier ausüben, kann dazu keinen Beitrag leisten. Vielmehr
verhindert  der,  dass  sich  eine  intrinsische  Motivation  zum  Lernen  herausbilden  kann  und  wirkt  mithin
kontraproduktiv. 

Im Gegensatz zu Seminaren o. ä., die von der Beteiligung der Studierenden leben, gilt dies für Vorlesungen
nicht. Daher ist es  eine unsinnige Verpflichtung die Studierenden zur Teilnahme zu zwingen. Wer dennoch hier
die Anwesenheit zur Voraussetzung macht, handelt rechtswidrig. 

Im Landtag von Sachsen-Anhalt bestätigte die Landesregierung 2010 die Auffassung der Studienfreiheit als
Prämisse,  die  wir  als  Studierendenrat  teilen.  Zu  derartigen  Kontrollen  der  Anwesenheit  letztlich  als
Zulassungskriterium zur Prüfung bzw. Prüfungskriterium sind Dozierende demnach nicht berechtigt [1].

Wir  fordern  Sie  deshalb  auf,  die  illegalen  Anwesenheitslisten  zu  vernichten  und  in  Zukunft  keine
Anwesenheitskontrollen  in  Ihren  Vorlesungen  durchzuführen.  Andernfalls  behalten  wir  uns  vor,  rechtlich
dagegen vorzugehen.

Mit freundlichen Grüßen,

Marcus Gercke                                     Alexander Hönsch
Sprecher*in für Internes                                    Sprecher für Öffentliches

[1]  Kultusministerium  (2010):  Antwort  der  Landesregierung  auf  die  KA  5/7042.  Anwesenheitspflicht  bei
Lehrveranstaltungen an Hochschulen (Drs.  5/2467).  Online verfügbar unter:  http://padoka.landtag.sachsen-
anhalt.de/files/drs/wp5/drs/d2467sak.pdf. Zuletzt: 2017-04-18, 17:47.
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